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Reglement 
über die Organi
der Universität Bern 

sation der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

(Fakultätsreglement, FaR RW) 

 

____________________________ 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Bern, 

gestützt auf Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes vom 5. September 1996 über die Universität 
 Universitätsstatuts vom 17. Dezember 1997 (UniSt)2, 

beschliesst: 

I. A

im Rahmen der mit 
 wahr. Diese Aufga-

re die Folgenden: 

d Lehre die wissen-
enntnis auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft. 

ldungsstudiengänge notwendige Fächer-, 

er Studierender sowie für die 
schaft nach Mass-

gabe vereinbarter Studiengänge. 

d Sie wirkt mit an der Weiter- und Fortbildung von Juristinnen und Juristen sowie von 
Angehörigen weiterer Berufsgruppen, deren Tätigkeit Kenntnisse im rechtswissenschaft-
lichen Bereich verlangt. 

e Sie fördert und unterstützt den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

f Sie erfüllt Aufgaben gemäss dem Reglement für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern vom 14. Dezember 1994. 

g Sie erbringt Dienstleistungen zugunsten öffentlicher und privater Auftraggeber. 

                                                          

 

vom  19. Februar 2009 

_______________________________________________________

(UniG)1 und auf Artikel 81 des

llgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Aufgaben und Leistungsvereinbarung 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät (Fakultät) nimmt ihre Aufgaben 
der Universitätsleitung periodisch vereinbarten Leistungsvereinbarung
ben umfassen insbesonde

a Die Rechtswissenschaftliche Fakultät fördert durch Forschung un
schaftliche Erk

b Sie stellt das für ihre Studien- und Weiterbi
Lehr- und Betreuungsangebot bereit. 

c Sie sorgt für die juristische Grundausbildung fakultätsfremd
Betreuung fakultätsfremder Studierender mit Minor in Rechtswissen

 
1 BSG 436.11 
2 BSG 436.111.2 
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h Sie arbeitet mit anderen Fakultäten der Universität Bern sowie mit anderen Universitäten 

perationsabkommen 
en. 

k Sie ist verantwortlich für die Durchführung der Evaluation von Forschung, Lehre und 

einheiten  

nseinheiten der Fakultät sind (Anhang): 

a das Dekanat (Art. 4), 

mente (Art. 5 und 6), 

 7). 

Die Organe der Fakultät sind: 

a das Fakultätskollegium (Art. 8 bis 18), 

 oder der Dekan (Art. 19 bis 21), 

die Dekanatskonferenz (Art. 22 und 23).  

II. O

1. D

Art. 4 Stellung   

ekanat ist das Dienstleistungszentrum der Fakultät. Es stellt die Planung und Durch-
führung der Fakultätsgeschäfte, Administration und Logistik sowie den Geschäftsverkehr 

ität und andern Fakultäten sicher. 

steht unter der Gesamtleitung der Dekanin oder des Dekans und wird von der 
rsteher des Dekanats geführt.  

2. Departemente 

Art. 5 Bestand  
1 Die Fakultät umfasst: 

a ein Departement für Privatrecht, 

b ein Departement für Strafrecht, 

c ein Departement für öffentliches Recht, 

d ein Departement für Wirtschaftsrecht, 

des In- und Auslands zusammen. 

i Sie kann nationale und internationale Partnerschafts- und Koo
schliess

Dienstleistung. 

Art. 2 Organisations

Die Organisatio

b die Departe

c die Institute (Art.

Art. 3 Organe  

b die Dekanin

c 

rganisationseinheiten 

ekanat 

1 Das D

mit der Univers
2 Das Dekanat 
Vorsteherin oder dem Vo

 



 Fakultätsreglement Rechtswissenschaft 3 

e ein Departement für Grundlagenfächer. 
 

tige Kompetenzzent-
rum für Public Management (KPM) als Institut administrativ zugeordnet. Stellung und Auf-

wird das interdisziplinär tätige World Trade Insti-
tute administrativ zugeordnet. Stellung und Aufgaben des WTI werden in einer besonderen 

 der Universitätsleitung umschrieben.  

hgebiet nach Massgabe der Leistungsvereinbarung der 

 von Forschung, Lehre und Dienstleistung in Zusammenarbeit mit den In-

achwuchsförderung, 

 

g Koordination des Rechnungswesens. 

Die Departemente konstituieren sich selbst. Sie bestimmen eine geschäftsführende Direk-
torin oder einen geschäftsführenden Direktor. Diese oder dieser stellt die Zusammenarbeit 

it , namentlich in den Bereichen Finanzen, Personalentwicklung, Stu-
erung. 

3. I

Art. 7 Bestand und Aufgaben  
1 Jedes Departement kann eines oder mehrere Institute führen.  
2 Das Fakultätskollegium legt den Bestand der Institute und deren Fachgebiet auf Antrag 
des zuständigen Departements fest (Art. 13 Bst. e). Die Zuständigkeiten der Universitätslei-
tung und der kantonalen Behörde bleiben vorbehalten. 
3 Die Institute sind für Forschung, Lehre und Dienstleistung in ihrem Fachgebiet verant-
wortlich. 

2 Dem Departement für öffentliches Recht wird das interdisziplinär tä

gaben des KPM werden in einem besonderen Statut umschrieben. 

 
3 Dem Departement für Wirtschaftsrecht 

Rahmenordnung

 

 

Art. 6 Aufgaben  
1 Die Departemente sind in ihrem Fac
Fakultät verantwortlich für: 

a Koordination
stituten, 

b Personalentwicklung und N

c Einbezug der nebenamtlichen Dozierenden,  

d Studienfachberatung, 

e Durchführung von Prüfungen, 

f Qualitätssicherung und –entwicklung, 

2 

m  dem Dekanat sicher
dienberatung, Prüfungswesen  und Qualitätssich

nstitute 
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III. Organe 

1.1 Stellung und Zusammensetzung 

 

e Organ der Fakultät. 

des Dekanats, 

usserordentlichen Professorinnen und Professoren,  

rofessoren,  

nnen und Assistenzprofessoren, 

bsatz 1 Buchstabe b 

h fünf Delegierte der Assistentinnen und Assistenten, 

tudierenden. 

rbeiter des Dekanats 
unftspersonen für die Teilnahme an Sitzungen ein-

en g, h und i werden durch 
die zuständigen Kollegien und Fachschaften gewählt.  
2 Die Delegierten der Studierenden werden durch die Generalversammlung der Fachschaft 

lt. Wählbar ist, wer die Prüfung nach dem Einführungsstudium bestanden hat (Art. 11 
und 12 des Reglements über das Bachelor- und das Masterstudium und die Leistungskon-

nschaftlichen Fakultät der Universität Bern vom 21. Juni 2007). 

gt ein Jahr. Wiederwahl ist möglich. 

nd jeden Delegierten kann eine Vertretung bestimmt werden. 

1.2 Zuständigkeiten 

Art. 10 Wahlen  
1 Das Fakultätskollegium wählt: 

a die Dekanin oder den Dekan, 

b die Vizedekanin oder den Vizedekan, 

c die Vorsteherin oder den Vorsteher des Dekanats,  

1. Fakultätskollegium 

Art. 8 Im Allgemeinen 
1 Das Fakultätskollegium ist das oberst
2 Dem Fakultätskollegium gehören an: 

a der Dekan oder die Dekanin, 

b die Vorsteherin oder der Vorsteher 

c die ordentlichen Professorinnen und Professoren, 

d die a

e die assoziierten Professorinnen und P

f die Assistenzprofessori

g fünf Delegierte der Dozentinnen und Dozenten gemäss Artikel 21 A
bis e UniG, 

i fünf Delegierte der S
3 Der Dekan oder die Dekanin kann weitere Mitarbeiterinnen und Mita
sowie aussenstehende Personen als Ausk
laden.  

Art. 9 Fakultätsdelegierte  
1 Fakultätsdelegierte im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstab

gewäh

trollen an der Rechtswisse
3 Die Amtsdauer beträ
4 Für jede Delegierte u
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d die Mitglieder von universitären und ausseruniversitären Kommissionen,  

r Kommissionen, 

uer der Vorsteherin oder des Vorstehers des Dekanats richtet sich nach dem 
Anstellungsvertrag. Für die anderen Funktionen beträgt die Amtsdauer zwei Jahre. Wie-

ng Antrag: 

sorinnen und Professoren, 

auf Erteilung und Änderung der Lehrbefugnis (venia docendi), 

d auf Genehmigung von Reglementen, 

n fakultären Angelegenheiten, die in die Beschluss- oder Genehmigungszu-
iversitätsleitung, der Erziehungsdirektion oder des Regierungsrats fal-

m erlässt: 

fungsreglemente  und die Studienpläne,  

lemente, 

inschluss der Infor-
tik der Fakultät, 

d über die Leistungsvereinbarung mit der Universitätsleitung, 

e über die Bildung, Zusammensetzung, Benennung oder Aufhebung von Instituten, über 
deren Aufgaben sowie über die Zuordnung zu den Departementen unter Vorbehalt der 
Zuständigkeiten der Universitätsleitung und der kantonalen Behörden,  

f über die Bildung von Kommissionen sowie über deren Zusammensetzung und Aufga-
ben, 

g über Anträge der Departemente zur Bildung von interfakultären Einheiten oder ähnli-
chen Einrichtungen sowie über den Beitritt zu interfakultären und interuniversitären Ab-
kommen, 

e die Vorsitzenden und Mitglieder fakultäre

f die Qualitätsbeauftragte oder den Qualitätsbeauftragten, 

g die Finanzbeauftragte oder den Finanzbeauftragten.      
2 Die Amtsda

derwahl ist möglich.  

Art. 11 Anträge an die Universitätsleitung  

Das Fakultätskollegium stellt der Universitätsleitu

a auf Ernennung der Profes

b auf Verleihung von Honorar-, Titular- und assoziierten Professuren, 

c 

e in weitere
ständigkeit der Un
len. 

Art. 12 Erlasse  

Das Fakultätskollegiu

a das Fakultätsreglement, 

b die Studien- und Prü

c die Weiterbildungsreg

d das Doktoratsreglement,  

e das Habilitationsreglement, 

f weitere Reglemente zu fakultären Fragen. 

Art. 13 Beschlüsse  

Das Fakultätskollegium beschliesst: 

a über die Annahme und Bewertung von Dissertationen, 

b über die Erteilung von Habilitationen, 

c über grundlegende Fragen der Struktur- und Finanzplanung, unter E
ma
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h über die Erteilung von Lehraufträgen, 

 Fakultät zustehen, 

Vergabe von Stipendien, über die Zusprache von Druckkostenbeiträgen für fa-
 Verwendung der Prüfungs- und Kursgelder für fa-

ladung zu Gastvorträgen der Fakultät, 

über die ihm n der Dekanin oder dem Dekan unter-
b

n Reglemente Bachelor- 
e. 

s doktorat für hervorragende Leistungen in 
ebenswerks verleihen. 

ft oder Studium verleihen. 

s Fakultätskollegium nimmt zu Handen der Universitätsleitung Stellung: 

ragen, 

 zu universitären Vorlagen, 

n Forschungssemestern. 

nin oder den Dekan 

 durch die Universitätsgesetzgebung übertragen 

1 Das Fakultätskollegium kann bestimmte Aufgaben aus seinem Zuständigkeitsbereich ganz 
die Dekanin oder den Dekan,  an die Vorsteherin oder den Vorsteher des 

1.3 Mitwirkung, Beschlussfassung und Stimmrecht 

Art. 17 Mitwirkung  

Die Mitwirkung der Delegierten der Assistentinnen und Assistenten und der Studierenden 
erfolgt im Rahmen des Fakultätskollegiums (weitere Fakultät). Für die in Artikel 13 Buch-
staben a und b sowie Artikel 14 vorgesehenen Geschäfte tagt das Kollegium ohne die Dele-
gierten der Assistentinnen und Assistenten sowie der Studierenden (engere Fakultät). 

i über Prüfungsberechtigungen, 

k über die Verwendung der Personal-, Sach- und Finanzmittel, die der

l über die 
kultäre Publikationen sowie über die
kultäre Belange, 

m über die Ein

n  von der Dekanatskonferenz oder vo
reiteten Geschäfte.  

Art. 14 Titel, Diplome, Ehrendoktorat und Preise  
1 Das Fakultätskollegium verleiht nach Massgabe der einschlägige
und Mastertitel, Lizentiate, Doktorate sowie Weiterbildungs- und Fortbildungsdiplom
2 E  kann im Namen der Universität das Ehren
Wissenschaft oder Beruf oder in Würdigung eines ganzen L
3 Es kann Preise für hervorragende Leistungen in Wissenscha

Art. 15 Weitere Zuständigkeiten  
1 Da

a zu eidgenössischen und kantonalen Vorlagen in fakultätsbezogenen F

b

c zu beantragte
2 Es kann Grundsätze für die Behandlung von Gesuchen durch die Deka
festlegen. 
3 e ihm Es erfüllt die weiteren Aufgaben, di
sind. 

Art. 16 Delegation  

oder teilweise an 
Dekanats oder an die Dekanatskonferenz delegieren. 
2 Artikel 44 Absatz 1 UniG bleibt vorbehalten. 
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Art. 18 Beschlussfassung und Stimmrecht  
1 Das Fakultätskollegium ist in jedem Fall beschlussfähig. Es beschliesst, soweit in den 

ültigen Stimmen der 

und Professoren so-
enure Track, die Vorsteherin 

n und Dozenten, der 
tigt.  

Track verfügen pro 
me. Die Departemente bezeichnen die stimmberechtigten Per-

i Stimmengleichheit 

e sind gültig, wenn 
s an der Ab-

 nicht erreicht 
wird oder mindestens fünf  Mitglieder des Fakultätskollegiums es verlangen, wird das be-
troffene Geschäft für die folgende Fakultätssitzung traktandiert und darüber neu Beschluss 

Über Ehrenpromotionen entscheidet das Fakultätskollegium mit vier Fünfteln der Stimmen 
mung. Zirkularbeschlüsse sind unzulässig. 

2. D

arbeitet eng mit der 

r den Vizedekan vertreten lassen. 

genüber der Universitätsleitung sowie 
gegenüber den anderen Fakultäten und den sonstigen Organisationseinheiten der Univer-
sität, 

b präsidiert das Fakultätskollegium und die Dekanatskonferenz,  

c überwacht die laufenden Geschäfte im Zuständigkeitsbereich des Dekanats, 

d behandelt Gesuche und trifft Entscheide, die ihr oder ihm aufgrund besonderer Vor-
schrift, namentlich der Studien- und Prüfungsreglemente, zugewiesen sind. 

2 Die Dekanin oder der Dekan ist ausserdem für alle fakultären Angelegenheiten zuständig, 
die keinem anderen Organ übertragen sind. 

Reglementen nichts anderes vorgesehen ist, mit der Mehrheit der g
stimmberechtigten Anwesenden (relatives Mehr). 
2 Die ordentlichen, ausserordentlichen und assoziierten Professorinnen 
wie Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren mit T
oder der Vorsteher des Dekanats sowie die Delegierten der Dozentinne
Assistentinnen und Assistenten und der Studierenden sind alle stimmberech
3 Die Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren ohne Tenure 
Departement über eine Stim
sonen und deren Stellvertreter oder Stellvertreterinnen.  
4 Bei Abstimmungen stimmt die Dekanin oder der Dekan nicht mit. Be
fällt ihr oder ihm der Stichentscheid zu. 
5 Die Dekanin oder der Dekan kann Zirkularbeschlüsse anordnen. Dies
sich die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Fakultätskollegium
stimmung innerhalb der angesetzten Frist beteiligt haben. Falls das Quorum

gefasst. 
6 

der anwesenden Mitglieder in geheimer Abstim

ekanin oder Dekan 

Art. 19 Stellung  
1 Die Dekanin oder der Dekan ist das leitende Organ der Fakultät und 
Vorsteherin oder dem Vorsteher des Dekanats zusammen.  
2 Sie oder er kann sich durch die Vizedekanin ode

Art. 20 Zuständigkeiten 
1 Die Dekanin oder der Dekan: 

a führt die Fakultät und vertritt sie gegen aussen, ge
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Art. 21 Entlastung 
1 Während der Amtsdauer wird die Dekanin oder der Dekan im Umfang von vier Semes-

 Die Dekanin oder der Dekan kann ein ausserordentliches Forschungssemester nach Ablauf 
der Amtszeit beantragen. 

3.  D t

   

b die Vizedekanin oder der Vizedekan, 

rin oder der Vorsteher des Dekanats.  

erenz wird durch die Dekanin oder den Dekan einberufen. Sie tagt re-
eitere Personen beiziehen.   

miums in Be-

astruktur und Informatik unter Vorbehalt von Artikel 13 
Buchstabe c, 

e entscheidet über die Verwendung der Finanzmittel, die dem Dekanat zustehen, 

die Trägerschaft über das Nachdiplomstudium wahr und bestimmt die Pro-
grammleiterin oder den Programmleiter,  

m von der Dekanin oder dem Dekan unterbreitet wer-
den.   

 UniG bleibt vorbehalten. 

IV. Weitere Funktionen 

1.  Vorsteherin oder Vorsteher des Dekanats  

Art. 24 Stellung und Wahl  
1 Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Dekanats leitet das Dekanat und vertritt die Inte-
ressen der Fakultät im Rahmen der Zuständigkeiten gemäss Artikel 25 gegenüber der Uni-
versität und andern Fakultäten. 

terwochenstunden von Lehrverpflichtungen entlastet. 
2

ekana skonferenz  

Art. 22 Zusammensetzung
1 Der Dekanatskonferenz gehören an: 

a die Dekanin oder der Dekan, 

c die Vorstehe
2 Die Dekanatskonf
gelmässig und kann w

Art. 23 Zuständigkeit 

1 Die Dekanatskonferenz  

a besorgt die Prüfungsleitung, 

b bereitet Fakultätsgeschäfte von grundlegender Bedeutung vor, 

c bereitet die Entwicklungsplanung der Fakultät zuhanden des Fakultätsgre
zug auf personelle und finanzielle Ressourcen vor,   

d regelt operative Fragen zu Infr

f nimmt 

g behandelt weitere Geschäfte, die ih

2 Artikel 44 Absatz 1
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2 Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Dekanats wird vom Fakultätskollegium auf Antrag 
der Dekanatskonferenz ernannt. 

           

Geschäfte nach 

wortungen:  
d des Personals der 

atskonferenz und der 
r des Dekans sowie die Führung des Protokolls des Fakultätskollegiums und 

der Dekanatskonferenz,  
c die Koordination von Studienprogrammen und Veranstaltungen der Fakultät,  

bschlüsse und die Erstellung der Noten-

2.  Programmleiterin oder Programmleiter des Nachdiplomstudiums   

dium der Fakultät wird von der Programmleiterin oder dem Programm-

egenüber der Deka-
skonferenz, 

c entscheidet über Zulassung und Gesuche im Einvernehmen mit der Dekanatskonferenz, 

schlüsse und erstellt die Notenblätter und 

s Marketing.  

Art. 27 Anstellungskommissionen  
1 Für die Vorbereitung der Besetzungen von Professuren ohne Zeitbeschränkung sowie mit 
Tenure Track setzt die Fakultät nicht ständige Anstellungskommissionen nach Massgabe 
nachstehender Vorschriften ein. 
2 Jeder Anstellungskommission gehören an: 

a mindestens vier Professorinnen oder Professoren, 

b eine Dozentin oder ein Dozent gemäss Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben b bis e UniG,  

         Art. 25  Zuständigkeiten  
1 Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Dekanats erledigt die laufenden 
Massgabe des Pflichtenhefts.  
2 Sie oder er hat insbesondere die folgenden Kompetenzen und Verant
a die Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dekanats un

fakultären Informatikdienste,   
b die Vorbereitung der Geschäfte des Fakultätskollegiums, der Dekan

Dekanin ode

d die Kontrolle der Voraussetzungen der Studiena
blätter und Diplome. 

Art. 26 Zuständigkeiten  

Das Nachdiplomstu
leiter geführt. Sie oder er  

a ist als operatives Organ des Nachdiplomstudiums verantwortlich g
nat

b ist verantwortlich für den Betrieb des Nachdiplomstudiums, 

d berät Studieninteressierte  

e koordiniert und kontrolliert die individuellen Studienpläne,  

f kontrolliert die Voraussetzungen der Studienab
Diplome, 

g ist verantwortlich für das Budget, die finanziellen Ressourcen und da

3. Kommissionen 
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c je eine Delegierte oder ein Delegierter der Assistentinnen und Assistenten und der Stu-

r ein Vertreter der 
euenburg, 

er, sofern es um eine 

mehr als acht Mit-
 das Recht auf Ab-

elegierten. 

 Assistenten und der 
en und Assistenten 

den in einer Anstel-
ums teil, soweit die 
ngsangelegenheiten 

en sie als ordentliche Fakultätsdelegierte. 

leichstellung von Frauen und 
Männern eine Beauftragte oder einen Beauftragten delegieren. Er oder sie kann an den 

ätskollegiumssitzungen zu diesem Geschäft ohne Stimmrecht 

n gemäss Artikel 27 
ng  die Weisungen der Universitätsleitung.  

en einsetzen. 

 die Studierenden je 
legierte oder einen Delegierten abordnen. 

3 Die Assistentinnen und Assistenten wählen ihre Delegierte oder ihren Delegierten selbst. 
Erfolgt keine andere Mitteilung, so bestimmen die ordentlichen Delegierten aus ihrem Kreis 

tentinnen und Assistenten. 
4 Der Vorstand der Fachschaft wählt die Delegierte oder den Delegierten der Studierenden. 

er Delegierten setzt das Fakultätskollegium eine Frist. Läuft diese un-
hen Delegierten aus ihrem Kreis die Abordnung der 

Studierenden. 

V. Sitzungsgeheimnis und Information  

Art. 29 Schweigepflicht  
1 Die Sitzungen der Fakultätsorgane sind vertraulich. 

                                                          

dierenden, 

d nach Massgabe der BENEFRI-Konventionen eine Vertreterin ode
Universitäten Freiburg oder N

e bei Bedarf eine Vertreterin oder ein Vertreter ausserfakultärer Fäch
Professur mit interfakultärem Bezug geht. 

3 Umfasst eine Anstellungskommission einschliesslich der Delegierten 
glieder, haben die Assistentinnen und Assistenten und die Studierenden
ordnung je einer oder eines zweiten D
4 Das Fakultätskollegium wählt die Delegierten der Assistentinnen und
Studierenden auf Vorschlag der Fakultätsdelegierten der Assistentinn
bzw. auf Vorschlag des Vorstands der Fachschaft. 
5 Die Delegierten der Assistentinnen und Assistenten und der Studieren
lungskommission nehmen auch an den Sitzungen des Fakultätskollegi
Anträge der Anstellungskommission behandelt werden. In Anstellu
stimm
6 In jede Anstellungskommission kann die Abteilung für die G

Kommissions- und Fakult
teilnehmen. 
7 Für die Anstellung von Assistenzprofessuren ohne Tenure Track gelte
Absatz 2 und 4 Universitätsverordnu 3

Art. 28 Weitere Kommissionen  
1 In ihrem Zuständigkeitsbereich kann die Fakultät weitere Kommission
2 In jede Kommission können die Assistentinnen und Assistenten und
eine De

die Abordnung der Assis

Für die Abordnung d
genutzt ab, so bestimmen die ordentlic

 
3 BSG 436.111.1 
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nhang: Or a isationsein e ten (Art. 2)
       

   

A g n h i  
  

Dekanat    

      

   

Dekanin/Dekan 
anin/Vizedekan 
erin /Vorsteher des 

Dekanats  
Program in 

a m
   

Vizedek
Vorsteh

mleiter
/Progr
lomstudiu

m leiter Nachdip-
m  

              

Departement f rü  
Privatrecht 
6,0* 
 

 Departement für 
Wirtschaftsrecht 
4,0* 

 Departement für 
öffentliches Recht 
4.5* 

 Departement für 
Strafrecht 
2.75* 

 Departement für 
Grundlagenfächer 
1.75* 

NN 
geschäftsführende(r) 

) 
geschäftsführende(r) 

irektor(in)

N 
geschäfts e(r) 

ire to

NN 
geschäftsführende(r) 

 NN 
geschäftsführende(r) 
Direktor(in) Direktor(in

 NN 

D  

 N
führend

 

D k r(in) Direktor(in) 

         

 Zivilistisches 
Seminar 

  Institut für Wirt-
schaftsrecht 

  Institut für öffent-
liches Recht 

  Institut für Straf-
recht und Krimi-
nologie 

  Rechtshistorisches 
Institut 

 Walter, Koller, 
Emmenegger, 

Hofer 0.5 
Fargnoli 0.5 

Büren 
Kunz 

  Kälin, r,  
Tschannen,  
M l
Tschentscher 0.5, 
Lienhard  

  
Vest  

  Hofer 0.5 

Wolf, 

  von Kiene

ü ler, 

 Heine, Kunz 0.75,

         

 Institut für aB nk-
recht 
 

  Institut für Steuer-
recht 

  * KPM    *   Romanistisches 
Seminar 

 Emmenegg    Matteotti   Lienhard    Fargnoli 0.5 er     

         

 Institut für Intern. 
Privatrecht  und 
Verfahrensrecht 

  Institut für Euro-
pa- / Wirtschafts-
völkerrecht 

        Fachbereich 
Rechts- und 
Staatstheorie 

 Kren, Markus   Cottier         Kun
Ts
 

z 0.25 
chentscher  0.5

         

 Institut fürNotari-
atsrecht  
 

  *** World Trade 
Institute (WTI)  

         

 Wolf    Cottier           

* Zugewiesene Professuren. Lehr- und Betreuungsverpflichtungen zugunsten an
bzw. Ansprüche auf Unterstützung in Lehre und Betreuung durch andere Departe
tungsauftra

derer Departemente 
mente gemäss Leis-

g. Beim Departement für öffentliches Recht kommt die ihm zugeordnete vollamtliche aus-
serordentliche Professur hinzu, die zu 60% über Mittel des KPM finanziert wird. 

** Beim Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) handelt es sich um die von der Universi-
tätsleitung administrativ der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zugeordnete, in der interdisziplinären 
Lehre, Weiterbildung und Forschung sowie im Dienstleistungsbereich auf dem Fachgebiet des öffentli-
chen Managements tätigen Einheit mit Institutscharakter (vgl. Art. 5 Abs. 2).   

*** Beim World Trade Institute (WTI) handelt es sich um die von der Universitätsleitung administrativ 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zugeordnete, in der interdisziplinären Lehre, Weiterbildung und 
Forschung sowie im Dienstleistungsbereich auf dem Fachgebiet des internationalen Wirtschaftsrechts 
tätigen Einheit.  
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